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Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Die bauspezifischen Studiengänge haben an der Hochschule Rosenheim eine lange Tradition. 

Seit Jahrzenten können Studiengänge wie „Innenarchitektur“, „Holzbau und Ausbau“, „Innenaus-

bau“ und „Energie- und Gebäudetechnologie“ belegt werden. Neben diesen Spezialdisziplinen 

war es schon lange der Wunsch der Hochschulleitung auch grundständige Studiengänge anzu-

bieten, welche die volle fachliche Breite des Bauwesens abdecken. Das Ziel dieser Bemühungen 

wurde u.a. mit der Einführung des Bachelorstudiengangs „Bauingenieurwesen“ zum Winterse-

mester 2019 erreicht. Obwohl der neue Studiengang Bauingenieurwesen, die volle fachliche 

Breite überspannt, die vom Akkreditierungsverbund für die Studiengänge des Bauwesens (as-

Bau) gefordert wird, wurde ein Schwerpunkt auf die Fachinhalte gelegt, für welche die TH Rosen-

heim traditionell besondere Kompetenzen besitzt. Dies sind vor allem die Bereiche des Holzbaus 

und die Bereiche des nachhaltigen sowie energieeffizienten Bauens. Dies ist auch der Hinter-

grund, warum der Studiengang „Bauingenieurwesen“ an der TH Rosenheim mit dem Untertitel 

„Schwerpunkt nachhaltiges und energieeffizientes Bauen mit Holz“ geführt wird. […] Dort wo der 

Studiengang „Bauingenieurwesen“ nach dem Grundlagenstudium Themen der Infrastruktur und 

der Umwelttechnik aufgreift, spezialisiert sich der Studiengang „Holzbau und Ausbau“ auf die 

Fertigungstechnik und die Holzwerkstoffkunde. 

Das berufsbefähigende, fachwissenschaftliche Studium des „Bauingenieurwesens“ soll einerseits 

einen frühen Einstieg in das Berufsleben ermöglichen und andererseits zu einem vertiefenden, 

ingenieurwissenschaftlichen Masterstudium befähigen. Es soll den Anforderungen für die Eintra-

gung in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure nach Art. 61, Abs. 5 (1) der BayBO ge-

nügen. Der Bachelorstudiengang soll die Absolventen befähigen in Unternehmen der Bauwirt-

schaft, in Planungsbüros sowie bei Kommunen und staatlichen Planungsträgern (öffentlicher 

Dienst) eigenständig Beiträge zur Lösung täglicher Aufgabenstellungen im Bauwesen zu leisten. 

Die Ausrichtung zielt primär auf die Erfordernisse der nationalen Bauwirtschaft und Bauplanung. 

Der Bachelorstudiengang ist anwendungsorientiert und soll zu einem ersten berufsqualifizieren-

den Abschluss im Bauingenieurwesen führen (Bachelor of Engineering; abgekürzt: „B.Eng.“), der 

auch die Befähigung zum „gehobenen Dienst“ beinhaltet.  
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Die Gutachtergruppe hat insgesamt einen positiven Eindruck von der Qualität des Studienange-

bots. Der Studiengang deckt inhaltlich das Bauingenieurwesen und den Schwerpunkt Holzbau in 

ihrer Breite angemessen ab, wobei das Curriculum neben den Grundlagenbereichen auch ange-

messene Vertiefungsmöglichkeiten umfasst. Aus Sicht der Gutachtergruppe stellt dieser Studi-

engang ein marktgerechtes Angebot dar, welches die bereits vorhandenen Studiengänge sinnvoll 

ergänzt und auf die vorhandene Nachfrage antwortet. Die Gutachtergruppe begrüßt, dass das 

breit gefächerte Curriculum in den Bereichen Holzbau und konstruktiver Ingenieurbau durch ei-

nige Neuberufungen in den Bereichen Verkehrswegebau, Wasserbau und Hydraulik ergänzt und 

gestärkt wird. Der geplante Neubau, der weitere Laborflächen und das Student Center beherber-

gen wird, wird die bereits vorhandene angemessene sächliche Ausstattung vervollständigen und 

die Durchführung des Studiengangs zusätzlich unterstützen. Positiv wird auch die enge Betreu-

ung der Studierenden bewertet, welche sich in individueller Beratung, regelmäßiger Mitteilung 

der Mobilitätsangebote und pragmatischen Problemlösungen zeigt. 

Im Zuge ihrer Stellungnahme teilt die TH Rosenheim mit, dass das Profilmerkmal „dual“ für den 

Studiengang nicht mehr verwendet wird. Weder in der Studien- und Prüfungsordnung noch in der 

Außendarstellung wird der Studiengang als duales Studium angeboten. Damit sieht die Gutach-

tergruppe die Auflage für erfüllt an. Das zum Zeitpunkt des Audits noch nicht vollständig vorlie-

gende Dokument „Diploma Supplement“ hat die Hochschule außerdem übermittelt. Dies ent-

spricht inhaltlich und formell den aktuellen Vorgaben der HRK. Damit sieht die Gutachtergruppe 

die Auflage als erfüllt an. Bezüglich des Nachhaltigkeitsgedanken in den Modulbeschreibungen 

weist die TH Rosenheim darauf hin, dass eine Anpassung der Modulbezeichnungen eine Ände-

rung der Studien- und Prüfungsordnung erfordert. Eine solche Änderung ist seitens der Hoch-

schule frühestens nach einem kompletten Durchlauf der ersten Studienanfänger geplant, da die 

erforderlichen Korrekturen zu diesem Zeitpunkt gesammelt umgesetzt werden sollen. In diesem 

Zusammenhang sieht die TH Rosenheim auch vor, die Modulbezeichnungen anzupassen. Da die 

Überarbeitung jedoch bisher nicht erfolgt ist, schlägt die Gutachtergruppe die Empfehlung wei-

terhin vor. Weiterhin plant die TH Rosenheim einen Ausbau der Wahlpflichtmodule ebenfalls erst 

nach dem ersten vollständigen Durchlauf der ersten Studienanfänger. Da Wahlpflichtmodule erst 

ab dem 6. Lehrplansemester belegt werden, werden diese Module erstmals im Sommersemester 

2022 angeboten. Im ersten Durchlauf wird wegen der noch geringen Studierendenanzahl ein be-

schränktes Modulangebot zur Verfügung gestellt, das aber daraufhin ausgebaut werden soll. Da 

der Ausbau der Wahlpflichtmodule jedoch erst für das Wintersemester 2022/23 geplant ist, spricht 

sich die Gutachtergruppe für den Fortbestand der Empfehlung aus. Letztlich plant die Hochschule 

im Zuge des Ausbaus des Wahlpflichtprogramms mündliche Prüfungen einzusetzen. Dies ist 
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möglich, da die Teilnehmerzahl in diesen Modulen wesentlich geringer ist. Da die Überarbeitung 

bisher jedoch nicht erfolgt ist, schlägt die Gutachtergruppe die Empfehlung weiterhin vor. 
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1  Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

 (gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 BayStudAkkV) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Der Bachelorstudiengang umfasst 210 ECTS-Punkte bei einer Studiendauer von sieben Semes-

tern. Die Regelstudienzeit ist in der Studien- und Prüfungsordnung des Studiengangs festgelegt. 

Der Studiengang wird in Vollzeit und als dualer Studiengang angeboten. Damit entspricht das 

Programm hinsichtlich der vorgesehenen ECTS-Punkte und der Studiendauer der Akkreditie-

rungsverordnung. Der Studiengang kann nur zum Wintersemester begonnen werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studiengangsprofile (§ 4 BayStudAkkV)  

Sachstand/Bewertung 

Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen sieht eine Abschlussarbeit im Umfang von 12 

ECTS-Punkten vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist 

ein Problem aus dem Bereich Bauingenieurwesen selbständig nach wissenschaftlichen Metho-

den zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt maximal fünf Monate. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang sind zentral durch das Land Bayern in der 

Verordnung über die Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern 

und den staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen 

(Qualifikationsverordnung – QualV) geregelt. Übergeordnete Regelungen für alle Studiengänge 

finden sich in den Merkblättern der TH Rosenheim.  

Für die Zulassung zum vorliegenden Studiengang wird eine Hochschulzugangsberechtigung o-

der eine Meisterprüfung plus Nachweis über ein Beratungsgespräch an der Hochschule voraus-

gesetzt. Auch ein Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und eine mindes-

tens dreijährige Berufspraxis in einem zum angestrebten Studiengang fachlich verwandten Be-

reich, ein Beratungsgespräch an der Hochschule sowie das Bestehen eines zweisemestrigen 

Probestudiums werden als Zugangsvoraussetzung von der TH Rosenheim aufgeführt. In § 6 der 
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fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung ist festgelegt, dass zur Vergabe eines Studien-

platzes zudem eine Vorpraxis im Umfang von mindestens 12 Wochen vor dem Studium abzuleis-

ten ist. Bei der Bewerbung müssen Studieninteressierte die einzelnen Praxiszeiten mit den vor-

geschriebenen Inhalten jeweils durch ein Zeugnis der Ausbildungsstelle nachweisen und einen 

Praxisbericht fristegerecht vorlegen sowie einen Seminarvortrag bestehen. Ausländische Bewer-

berinnen und Bewerber müssen darüber hinaus ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Ni-

veau C1 nachweisen. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudium Bauingenieurwesen verleiht die Hoch-

schule den Abschlussgrad „Bachelor of Engineering“ (B.Eng). Dieser entspricht den fachlichen 

und inhaltlichen Kriterien gemäß § 6 BayStudAkkV. Auskunft über das dem Abschluss zugrunde-

liegende Studium im Einzelnen erteilt das jeweilige Diploma Supplement, das Bestandteil jedes 

Abschlusszeugnisses ist. Das Diploma Supplement entspricht jedoch nicht den aktuellen Vorga-

ben der HRK. Die Angaben unter Punkt 8 „Informationen über das Hochschulsystem in Deutsch-

land“ sind nicht vorhanden. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme:  

Die TH Rosenheim hat das zum Zeitpunkt des Audits nicht vollständig vorliegende Dokument 

„Diploma Supplement“ als Anlage zu ihrer Stellungnahme übermittelt. Dieses enthält nun die An-

gaben unter Punkt 8 „Informationen über das Hochschulsystem in Deutschland“, die aufgrund 

des großen Umfangs als separate Anlage ausgegeben werden. Sie entsprechen inhaltlich und 

formell den aktuellen Vorgaben der HRK. Damit sieht die Gutachtergruppe die Auflage als erfüllt 

an. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Modularisierung (§ 7 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Der vorliegende Studiengang ist vollständig modularisiert, wobei die einzelnen Module in sich 

abgeschlossene Lehr- und Lerneinheiten bilden. Im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen er-

strecken sich zwei Module über zwei Semester. Alle übrigen Module werden innerhalb eines Se-

mesters abgeschlossen. Die Module haben einen Umfang zwischen 5 und 8 ECTS-Punkten. Als 
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Ausnahme hat ein Modul 4 ECTS-Punkte. Detaillierte Darstellungen der einzelnen Module sind 

dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, Lehr- 

und Lernformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Voraussetzungen für die Vergabe von 

ECTS-Leistungspunkten, Anzahl der ECTS-Punkte und Benotung, Häufigkeit des Angebots des 

Moduls, Arbeitsaufwand, Verwendbarkeit des Moduls in anderen Studiengängen und Dauer des 

Moduls. Damit sind Informationen zu allen relevanten Punkten enthalten.  

Die ECTS-Einstufungstabelle wird als Anlage zum Diploma Supplement der TH Rosenheim aus-

gegeben und ist somit formal im Prüfungsverwaltungssystem der Hochschule abgebildet. Die TH 

Rosenheim weist in Ihrem Diploma Supplement darauf hin, dass zurzeit jedoch noch nicht genü-

gend statistische Daten vorhanden sind, da der Studiengang erst vier Semester durchlaufen hat. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Die TH Rosenheim hat ECTS-Punkte als Kreditpunktesystem eingeführt und jedem Modul ECTS-

Punkte zugeordnet, die den vorgesehenen Arbeitsaufwand widerspiegeln. 1 ECTS-Punkt legt die 

Hochschule in § 5 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 30 Stunden studentischen 

Arbeitsaufwand zugrunde.  

Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die vorgesehenen Leistungen nach-

gewiesen werden. Für den Bachelorabschluss werden 210 ECTS-Leistungspunkte vergeben.  

Die einzelnen Semester umfassen in dem Bachelorprogramm 30 ECTS-Punkte. Die Abschluss-

arbeit mit anschließendem Kolloquium umfasst 12 ECTS-Punkte. Die Hochschule erfüllt somit die 

formalen Vorgaben an das Kreditpunktesystem. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

In § 7 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung ist festgelegt, dass Leistungen, die an 

einer anderen Hochschule in Deutschland oder im Ausland erbracht wurden, auf Antrag ange-

rechnet werden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied 

zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Für die Anerkennung sonstiger, außerhochschu-

lisch erworbener Leistungen hat die Universität ebenfalls Regelungen festgelegt und dabei die 
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Anerkennung auf die Hälfte der Studienleistungen beschränkt. Bei einer Ablehnung von Anerken-

nungen ist festgelegt, dass diese zu begründen ist. Damit entsprechen die Regelungen der Lis-

sabon Konvention. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 Ba-

yStudAkkV) 

Nicht einschlägig. 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 BayStudAkkV) 

Nicht einschlägig.   
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Im Fokus der Begutachtung standen einerseits die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und 

die mögliche Belegung fachübergreifender Fächer. Andererseits wurden vor allem die Prüfungs-

formen besprochen, da fast ausschließlich schriftliche Prüfungen eingesetzt werden. Auch die 

Studierbarkeit und die damit in Verbindung stehenden Pflichtprüfungen im ersten und zweiten 

Semester sowie die 45 ECTS-Punkte als Voraussetzung für das Belegen von Prüfungen im drit-

ten Semester wurden diskutiert. Nicht zuletzt war auch die vertragliche und inhaltliche Verzah-

nung zwischen der Hochschule und den Unternehmen in der dualen Studienvariante wichtiger 

Bestandteil der Diskussion. 

Der zur Erstakkreditierung vorgelegte Bachelorstudiengang „Bauingenieurwesen mit Schwer-

punkt nachhaltiges und energieeffizientes Bauen mit Holz“ ist das Ergebnis des steigenden Be-

darfs an Absolventinnen und Absolventen im Bereich des Bauingenieurwesens. Da der Fokus 

der Hochschulstrategie auf dem Bauen mit Holz liegt und in der Region Rosenheim die meisten 

Bauvorhaben im Vergleich zur Einwohnerzahl im Land Bayern zu verzeichnen sind, benötigte die 

TH Rosenheim einen Studiengang, der die entsprechende Qualifikation verleiht. Auch während 

des deutschen Holzbau-Kongresses, der unter der Leitung der TH Rosenheim steht, bestätigte 

sich dieser Bedarf. Diesem Ergebnis folgend stellt die TH Rosenheim das Thema Nachhaltigkeit 

und Energieeffizienz in den Fokus ihrer strategischen Entwicklung. Der Schwerpunkt Holz wird 

durch die Bereiche Wasserbau, Verkehrswegebau und Hydraulik ergänzt. Somit ist die Gutach-

tergruppe davon überzeugt, dass die Ausrichtung des Studiengangs auf die vorhandene Nach-

frage antwortet und somit sinnvoll ist.  

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 BayStudAkkV) 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 BayStudAkkV) 

Sachstand 

In der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung hat die TH Rosenheim folgende Qualifi-

kationsziele für den Studiengang verankert:  

„Das Studium im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen hat das Ziel, durch anwendungsori-

entierte Lehre eine auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende 

Ausbildung zu vermitteln.“ 
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Im studiengangspezifischen Flyer ergänzt die TH Rosenheim dies dahingehend, dass „das Stu-

dium neben allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundlagen folgende bauingenieurspezifische 

Fachgebiete abdeckt:  

 Technische Mechanik und Baustatik  

 Baustoffe, Bauchemie und Holzwerkstoffkunde  

 Bauinformatik, CAD sowie integrales Bauen  

 Stahlbau, Massivbau, Grundbau, Holzbaustatik  

 Holzbaukonstruktion und Brandschutz  

 Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft  

 Verkehrsplanung und Landverkehrswegebau  

 Baubetrieb, Baurecht, Baubetriebswirtschaft, Baumanagement  

Ziel des Bachelorstudiengangs ist es, Ingenieurinnen und Ingenieure auszubilden, die in der Lage 

sind, Projekte des Bauingenieurwesens von der Planung bis zur Umsetzung eigenständig zu be-

arbeiten. Die fundierte Ausbildung […] schafft die Basis für einen möglichen Aufstieg in leitende 

Positionen. Die Schwerpunktsetzung auf das nachhaltige Bauen unter besonderer Berücksichti-

gung des Werkstoffes Holz eröffnet die Chance, in folgenden stetig wachsenden Bereichen des 

Bauwesens tätig zu werden: 

 Energieeffizientes Bauen 

 Mehrgeschossige Holzbauten  

 Städtische Nachverdichtung durch Aufstockungen von Bestandsgebäuden  

 Sanierung und Erhaltung von denkmalgeschützten Bauwerken insbesondere von höl-

zernen Dachkonstruktionen  

 ökologische Infrastrukturplanung  

 nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen  

 Kreislaufwirtschaft“ 

Der fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnung zufolge wird also „auf eine breitgefächerte, 

qualifizierte und fachübergreifende Ausbildung geachtet, welche die Absolventinnen und Absol-

venten befähigt, in vielfältigen Berufsbildern zu arbeiten. Berufsmöglichkeiten bieten sich nicht 

nur in Unternehmen, sondern auch in den Verwaltungen des öffentlichen Dienstes sowie in freien 

Berufen.“ 

Letztlich vervollständigt der studiengangspezifische Flyer die Qualifikationsziele im Hinblick auf 

die spätere zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absol-

venten hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung von Bauingenieurwesen. „Das Bauingeni-

eurwesen gestaltet das Bild der modernen Gesellschaft. Häuser, Brücken, Verkehrswege, Ver- 

und Entsorgungskonzepte, sowie die zugehörigen Bauwerke sind die Grundpfeiler des Lebens in 
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einer hochentwickelten Zivilisation. Sowohl die Planung, als auch die Ausführung, der Betrieb, 

die Instandhaltung und schließlich der Rückbau der genannten Maßnahmen fällt in den Aufga-

benbereich breit ausgebildeter Bauingenieure. Fachlicher Schwerpunkt des Studiengangs sind 

die Bereiche des Holzbaus und die des nachhaltigen sowie energieeffizienten Bauens. Dies ist 

auch der Hintergrund, warum der Studiengang mit dem Untertitel „Schwerpunkt nachhaltiges und 

energieeffizientes Bauen mit Holz“ geführt wird.“ 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe hält fest, dass die Hochschule für den Studiengang Qualifikationsziele de-

finiert hat, die sowohl die Persönlichkeitsbildung der Studierenden im Hinblick auf ihre spätere 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung 

von Bauingenieurwesen als auch ihre fachliche und wissenschaftliche Befähigung berücksichti-

gen und sich jeweils eindeutig auf die Stufe 6 des europäischen Qualifikationsrahmens beziehen.  

Weiterhin konstatiert die Gutachtergruppe, dass die Qualifikationsziele des Studiengangs sowohl 

Grundlagen als auch Vertiefungsmöglichkeiten des Bauingenieurwesens abdecken. Die Gutach-

tergruppe begrüßt, dass „Soft Skills“ und die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten gefördert 

werden. Außerdem ist sie der Ansicht, dass die Absolventinnen und Absolventenmit dem ange-

strebten Profil in ihrem gesellschaftlichen Engagement gefördert werden, gute Anstellungschan-

cen in den von der Hochschule angegebenen Branchen haben und auch ein weiterführendes 

Masterstudium erfolgreich absolvieren können. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 BayStudAkkV) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Curriculum 

Der Studiengang umfasst sieben Semester und 210 ECTS-Punkte. Das Bauingenieurstudium 

kann grob in das Grundlagenstudium, in das fachspezifische Studium und in die fachspezifische 

Vertiefung unterteilt werden.  

Im Grundlagenstudium (erstes und zweites Semester) erhalten die Studierenden naturwissen-

schaftlich-technische Kenntnisse, die sie befähigen, bautechnische Probleme zu lösen.  

Im fachspezifischen Studium (v.a. im dritten und vierten Semester) lernen die Studierenden die 

verschiedenen Fachgebiete „Konstruktiver Ingenieurbau“, „Baumanagement“, „Infrastruktur- und 

Umwelttechnik“ kennen. Sie wenden die vorher erlernten naturwissenschaftlichen Kenntnisse in 

diesen Bereichen an.  
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Im fünften Semester absolvieren die Studierenden das praktische Studiensemester. In dieser Zeit 

lernen sie innerhalb von ca. achtzehn Arbeitswochen den Ingenieuralltag in der Praxis, das heißt 

in Planungsbüros, in Baufirmen, in der Bauverwaltung oder in der kommunalen Ziviltechnik ken-

nen. Sie können dort bereits das Erlernte anwenden und bekommen Einblicke in mögliche fach-

liche Spezialisierungen. 

Im sechsten und siebten Semester folgt die fachspezifische Vertiefung. Zum einen besteht diese 

aus einem Block von fachbezogenen Wahlpflichtmodulen, der den Studierenden die Wahl eines 

eigenen fachlichen Schwerpunkts erlaubt. Zum anderen wird im siebten Semester das Thema 

der Bachelorarbeit festgelegt. Im sechsten Semester ist zudem ein Projektseminar angesiedelt, 

in dem die Studierenden in kleinen Gruppen eine umfassende Planungsaufgabe erledigen sollen. 

Beispielsweise ist für ein Gebäude der Tragwerksentwurf zu erstellen, die bauliche Durchbildung 

hinsichtlich bauphysikalischer Belange zu erarbeiten, eine Kostenschätzung sowie ein Leistungs-

verzeichnis für die Ausschreibung der Bauausführung zu erstellen. Das Endergebnis sowie Zwi-

schenergebnisse sollen von den Studierenden präsentiert werden. In diesem Zusammenhang 

erlernen die Studierenden auch soziale Kompetenzen, die bei Baubesprechungen und Abstim-

mungen mit anderen Fachplanern erforderlich sind.  

Modularisierung 

Die Module des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen haben in der Regel einen Umfang 

von 5 oder 6 ECTS-Punkten. Ausnahmen bilden das Teilmodul „Bodenmechanik“, das 3 ECTS-

Punkte aufweist und zum Modul „Grundbau und Bodenmechanik“ gehört, die Wahlpflichtmodule 

mit jeweils 4 ECTS-Punkten, das Modul „Holzbaustatik“ mit jeweils 2 und 4 ECTS-Punkten in 

aufeinanderfolgenden Semestern, das Modul „Verkehrs- und Raumplanung“ mit 4 ECTS-Punk-

ten, das Modul „Holzbaukonstruktion und Brandschutz“ mit 7 ECTS-Punkten, das Modul „Prakti-

sches Studiensemester“ mit 25 ECTS-Punkten sowie das Modul „Bachelorarbeit“ mit 12 ECTS-

Punkten. In jedem Semester sind höchstens sechs Module vorgesehen.  

Didaktik 

Als Lehrformen nutzt die Hochschule überwiegend seminaristischen Unterricht, an welchem ma-

ximal 35 Studierende teilnehmen können. Dieser wird durch Seminare und Übungen ergänzt. 

Eine Reihe von Modulen sehen zudem ein internes Praktikum vor, das in den Laboren abgehalten 

und von einem Lehrenden begleitet wird. Zusätzlich wird in einem Modul eine Exkursion angebo-

ten. 

Zugangsvoraussetzungen 

Siehe § 5 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Curriculum 
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Die Gutachtergruppe ist insgesamt der Überzeugung, dass das Curriculum die angestrebten Stu-

dienziele gut umsetzt. Die Module gewährleisten eine breite Grundlagenausbildung und ermögli-

chen gleichzeitig bereits eine gewisse Spezialisierung im späteren Abschnitt des Bachelorstudi-

ums. Die Gutachter begrüßen auch, dass die Hochschule außerhalb des Curriculums ein Pro-

gramm mit „Schlüsselkompetenzen“ anbietet. Durch die umfangreichen Praktika und das prakti-

sche Studiensemester können zudem praktische Fertigkeiten sowie Sozial- und Präsentations-

kompetenzen erworben werden. 

Die Gutachtergruppe erkennt, dass die Studierenden im letzten Semester die Wahl zwischen acht 

Wahlpflichtmodulen haben aus denen sie zwei mit jeweils 4 ECTS-Punkten auswählen müssen. 

Die Gutachtergruppe ist der Ansicht, dass dies sowohl im Hinblick auf die ECTS-Punkte als auch 

auf die Auswahl an Modulen ausbaufähig ist. Daher empfiehlt sie das Angebot an Wahlpflichtmo-

dulen langfristig auszubauen. 

Modularisierung 

Die einzelnen Module bilden in sich abgeschlossene und aus Sicht der Gutachter sinnvoll zusam-

mengesetzte Lehr- und Lerneinheiten. Die Abfolge der Module im Studiengang berücksichtigt die 

inhaltliche Abhängigkeit. 

Der Gutachtergruppe fällt jedoch auf, dass die Modulbezeichnungen den Schwerpunkt des Stu-

diengangs, der auf nachhaltigem und energieeffizientem Bauen liegt, nicht genügend widerspie-

geln. Daher empfiehlt sie den Nachhaltigkeitsgedanken in den Modulbezeichnungen hervorzuhe-

ben. 

Didaktik 

Aus Sicht der Gutachtergruppe sind die verschiedenen Lehrformen gut geeignet, um die Studien-

ziele umzusetzen. Insbesondere die Laborpraktika und die praxisbegleitende Lehrveranstaltung, 

in denen die Studierenden neben der Anwendung der theoretisch erworbenen fachlichen Fähig-

keiten auch Team- und Kommunikationsfähigkeit einüben, sieht die Gutachtergruppe positiv. 

Zugangsvoraussetzungen 

Die Gutachter stellen fest, dass die Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang 

entsprechend den landesrechtlichen Vorgaben definiert sind. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme: 

Die Gutachtergruppe begrüßt, dass die TH Rosenheim die beiden Empfehlungen aufgegriffen 

hat. Bezüglich des Nachhaltigkeitsgedanken in den Modulbeschreibungen weist die TH Rosen-

heim darauf hin, dass eine Anpassung der Modulbezeichnungen eine Änderung der Studien- und 

Prüfungsordnung erfordert. Eine solche Änderung ist seitens der Hochschule frühestens nach 

einem kompletten Durchlauf der ersten Studienanfänger geplant, da die erforderlichen Korrektu-

ren zu diesem Zeitpunkt gesammelt umgesetzt werden sollen. In diesem Zusammenhang sieht 
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die TH Rosenheim auch vor, die Modulbezeichnungen anzupassen und schlägt folgende Ände-

rungen vor: aus „Holzwerkstoffkunde“ könnte „Nachhaltige Werkstoffe“ und aus „Holzbaukon-

struktion und Brandschutz“ könnte „Bauen mit nachhaltigen Werkstoffen“ werden. Da die Über-

arbeitung jedoch bisher nicht erfolgt ist, schlägt die Gutachtergruppe die Empfehlung weiterhin 

vor. Weiterhin plant die TH Rosenheim einen Ausbau der Wahlpflichtmodule ebenfalls erst nach 

dem ersten vollständigen Durchlauf der ersten Studienanfänger. Da Wahlpflichtmodule erst ab 

dem 6. Lehrplansemester belegt werden, werden diese Module erstmals im Sommersemester 

2022 angeboten. Im ersten Durchlauf wird wegen der noch geringen Studierendenanzahl ein be-

schränktes Modulangebot zur Verfügung gestellt, das aber daraufhin ausgebaut werden soll. Die 

TH Rosenheim weist ferner darauf hin, dass aufgrund des bereits gesetzten Schwerpunkts auf 

nachhaltigem und energieeffizientem Bauen mit Holz im Bachelorstudiengang Bauingenieurwe-

sen ein erweiterter ECTS-Umfang im Wahlpflichtbereich nur schwierig umsetzbar wäre. Da der 

Ausbau der Wahlpflichtmodule jedoch erst für das Wintersemester 2022/23 geplant ist, spricht 

sich die Gutachtergruppe für den Fortbestand der Empfehlung aus. 

 
Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

Es wird empfohlen, den Nachhaltigkeitsgedanken in den Modulbezeichnungen hervorzuheben. 

Es wird empfohlen, das Angebot an Wahlpflichtmodulen langfristig auszubauen.  

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen bieten sich das sechste und siebte Semester als 

Mobilitätsfenster an. In ihrem Selbstbericht gibt die TH Rosenheim an, dass sich das praktische 

Studiensemester des Studiengangs für ein Praktikum im Ausland eignet, da die stofflichen Inhalte 

in den übrigen Semestern sehr kompakt aufeinander abgestimmt sind. Auch im sechsten und 

letzten Semester ist ein Auslandsaufenthalt möglich, da die Bachelorarbeit und ein großer Block 

von Wahlpflichtfächern absolviert werden sollen und die zugehörigen Prüfungsleistungen ange-

rechnet werden können. Da diese Möglichkeit schon seit Langem von den Studierenden des 

Nachbarstudiengangs Holzbau und Ausbau genutzt wird, können hier insbesondere im Bereich 

des Holzbaus auch Kontakte vermittelt werden. 

Die Universität legt eine Übersicht vor, aus der die Gesamtanzahl an Praktikanten und die Anzahl 

an im Ausland absolvierten Praktika im Studiengang Holzbau und Ausbau, der in weiten Teilen 

dem Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen entspricht, hervorgehen. Den Zahlen ist einerseits 

zu entnehmen, dass die absolute Zahl der Studierenden mit einem Auslandsaufenthalt gering ist, 

jedoch die Bereitschaft der Studierenden einen solchen zu absolvieren gestiegen ist. Den Zahlen 
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ist zu entnehmen, dass in den Wintersemestern 2018/19, 2019/20 und 2020/21 jeweils ca. 26%, 

16% und 20% der Praktikanten ihr Praktikum im Ausland absolviert haben. 

Das International Office sowie der Auslandsbeauftragte unterstützen die Studierenden bei der 

Planung und der Durchführung ihres Auslandsaufenthalts durch ein umfangreiches Informations- 

und Betreuungsangebot. Als operativer Bereich der Internationalisierung der TH Rosenheim in-

formiert, berät und fördert das International Office Studierende, Hochschullehrende und Mitarbei-

tende, die sich für einen fachbezogenen Auslandsaufenthalt interessieren und betreut internatio-

nale Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Weitere Informationen zu den The-

men Praktikum und Studium im Ausland, Finanzierung, Summer School und Sprachenzentrum 

finden die Studierenden im Wegweiser des International Office, der auf der entsprechenden 

Website veröffentlicht ist. 

Über die üblichen Programme wie Erasmus hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit im 

Rahmen einer Summer School oder eines Sprachkurses nur wenige Wochen im Ausland zu ver-

bringen. Das Sprachenzentrum der TH Rosenheim bietet zusätzlich Sprachkurse und Kurse zur 

interkulturellen Kommunikation an. Ebenfalls können Studierende dort auch das DAAD Sprach-

zertifikat beantragen oder einen Sprachtandem finden. 

Die Anrechenbarkeit von im Ausland erbrachten Leistungen wird durch ein zuvor geschlossenes 

Learning Agreement sichergestellt und erfolgt auf dieser Basis durch die Studiengangsleitung 

und das Prüfungsamt. In § 7 der Allgemeinen Prüfungsordnung legt die TH Rosenheim fest, dass 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studien- und berufspraktische Zeiten, die im Rahmen 

eines Studiums an einer anderen nationalen oder ausländischen Hochschule erbracht wurden, 

anzuerkennen sind, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und den 

an der aufnehmenden Hochschule zu erwerbenden Kenntnisse und Fähigkeiten bestehen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe diskutiert die Möglichkeiten der Studierenden einen Auslandsaufenthalt zu 

absolvieren intensiv. Die Programmverantwortlichen erklären, dass die meisten Studierenden 

während des praktischen Studiensemesters ein Auslandssemester absolvieren oder ein Prakti-

kum in einem ausländischen Unternehmen ableisten. Diese Leistungen können im Anschluss 

anerkannt werden. In diesem Rahmen erwähnen der Präsident und der Auslandsbeauftragte wei-

tere Partnerhochschulen und Mobilitätsangebote. Die Studierenden bestätigen diese Ergänzun-

gen und erklären, dass Angebote für mögliche Auslandsaufenthalte regelmäßig über die 

Mailadresse verschickt werden und auch über die Instagram-Seite der TH Rosenheim einsehbar 

sind. Auch eine Finanzierung des Aufenthalts beispielsweise durch das Programm Erasmus + ist 

möglich und wird von den Studierenden in Anspruch genommen. 
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Durch die Kooperationen mit ausländischen Partnerhochschulen, die Angebote im Rahmen des 

Erasmus +-Programms sowie die definierten Anerkennungsregelungen sieht die Gutachter-

gruppe angemessene Rahmenbedingungen für die studentische Mobilität. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Da die Fakultät für Holztechnik und Bau keine reine Bauingenieurfakultät ist, stehen die in der 

Kapazitätsberechnung aufgeführten Personen nicht ausschließlich dem Studiengang Bauingeni-

eurwesen zur Verfügung. Dazu kommt, dass die Übernahme von Ämtern (Dekan, Prodekan, Stu-

diendekan) mit Entlastungsstunden honoriert wird. Weiterhin wird die Betreuung von Abschluss-

arbeiten und die Begleitung von Exkursionen auch in fiktive Lehrstunden umgerechnet, so dass 

keine Professorin oder kein Professor mit 36 SWS-Jahresdeputat vollumfänglich für Lehrveran-

staltungen zur Verfügung steht. Zusätzlich zu den Professoren der Fakultät tragen Professorin-

nen und Professoren aus den Fakultäten Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Be-

triebswirtschaft und Ingenieurwissenschaften zur Lehre bei. Darüber hinaus sind eine Reihe wis-

senschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie externe Lehrbeauftragte an der TH Ro-

senheim beschäftigt und in den Studiengang involviert. Für die Lehrabdeckung in den neuen 

Fachgebieten, die ausschließlich im Bereich Bauingenieurwesen angesiedelt sind sowie für die 

Stärkung der Fachgebiete, die im Bauingenieurwesen wesentlich umfangreicher unterrichtet wer-

den, fanden im Zuge der Studiengangseinführung vier Neuberufungen statt. Zwei weitere Beru-

fungsverfahren laufen zurzeit.  

Die vorgelegte Lehrkapazitätsberechnung liefert den Nachweis über die genaue personelle Aus-

stattung. In der Tabelle wird aufgeführt mit welchem Anteil die jeweiligen Personen für den Stu-

diengang zur Verfügung stehen. Aus dem eingereichten Personalhandbuch gehen die Qualifika-

tionen der an den Studiengängen beteiligten Lehrenden hervor.  

Für die didaktische Weiterbildung der Lehrenden stehen Angebote des Zentrums für Hochschul-

didaktik der bayerischen Fachhochschulen (DiZ) zur Verfügung. Das DiZ ist eine eigenständige, 

dem bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst unmittelbar nachge-

ordnete Behörde und veröffentlicht auf ihrer Website regelmäßig aktuelle Weiterbildungsmaß-

nahmen, an denen die Professorinnen und Professoren sowie die Lehrbeauftragten teilnehmen 

können. Die TH Rosenheim unterstützt dieses Angebot, indem sie dem DiZ entsprechende 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, in denen die Veranstaltungen abgehalten werden können. 

Zusätzlich können die Lehrenden der Fakultät Holztechnik und Bau auf interne Fortbildungsmög-

lichkeiten der TH Rosenheim zurückgreifen, welche von der Didaktik Beauftragten koordiniert und 
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semesterweise angepasst werden. Hierzu können sich die Lehrenden über das Learning Cam-

pus-Info Board unter der Rubrik „Schulungen“ informieren. Weiterhin haben Lehrende der TH 

Rosenheim die Möglichkeit ein Einzelcoaching bestehend aus einem Vorbereitungsgespräch und 

dem zweimaligen Besuch einer Lehrveranstaltung mit Nachgespräch mit einem externen Coach 

in Anspruch zu nehmen. 

 

Nicht zuletzt kann die TH Rosenheim die Professorinnen und Professoren unter Berücksichtigung 

ihrer Leistungen in der Lehre für die Dauer von in der Regel einem Semester (Industriesemester) 

für eine ihrer Fortbildung dienliche praxisbezogene Tätigkeit oder für die Durchführung anwen-

dungsbezogener Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von der Verpflichtung zur Abhaltung 

von Lehrveranstaltungen unter Belassung ihrer Bezüge befreien. Aus der Übersicht „Aufstellung 

Industriesemester“ geht hervor, welche Professorinnen und Professoren seit dem Wintersemes-

ter 2001/02 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Aus Sicht der Gutachtergruppe ist die Personalaufstellung gesichert. Diese sowie die Neuberu-

fungen beispielsweise im Bereich Wasserbau, Verkehrswegebau und Hydraulik ermöglichen die 

angemessene Durchführung des Studiengangs. Die Gutachtergruppe begrüßt den engen Zusam-

menhang zwischen Forschung und Lehre in den Studiengängen. Die Forschungsprojekte der 

Lehrenden haben inhaltliche Bezüge zu den Studiengängen und ihre Ergebnisse werden auch in 

der Lehre berücksichtigt. Wie auch die Studierenden bestätigen, ist genügend Lehrpersonal vor-

handen, um die Veranstaltungen der Studiengänge verlässlich anzubieten. 

Die Gutachtergruppe stellt weiterhin fest, dass angemessene Möglichkeiten für die Weiterbildung 

der Lehrenden geboten werden, die von diesen nach individueller Interessenslage genutzt wer-

den. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Der zu akkreditierende Studiengang wird im Wesentlichen aus dem Haushalt der TH Rosenheim 

finanziert. Die Sachausstattung sowie alle weiteren Mitarbeiter werden über Drittmittel finanziert.  

Die im Rahmen des Verfahrens spezifizierten Personal-, Sach- und Investitionsmittel sind aus 

Sicht der Hochschule ausreichend, um die Programme über den Akkreditierungszeitraum hinweg 

zu tragen.  
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Da Pandemie-bedingt auf eine Vor-Ort-Besichtigung im Einvernehmen zwischen Hochschule und 

Gutachtergremium verzichtet werden musste, hat die Universität ausführliche Informationen vor-

gelegt, aus denen die Sachausstattung, die Räume und Labore, die EDV-Ausstattung, die Bibli-

otheks-, Literatur- und Medienversorgung sowie die Studienstandorte hervorgehen. Zusätzlich 

wurden den Gutachtern Videos und Präsentationen zur Verfügung gestellt, die die Ressourcen-

ausstattung zeigen. 

Bezüglich der Ausstattung der Labore, der Lehrräume, der Bibliothek und der Computerpools legt 

die Hochschule ausführliche Beschreibungen mit dem Selbstbericht vor. Daraus geht unter an-

derem hervor, dass 20 fakultätseigene Labore für die Lehre genutzt werden. Weiterhin gehört der 

Maschinenpark in den Übungs- und Versuchsanstalten der Fakultät zur wesentlichen Ressour-

cenausstattung des Studiengangs. Insgesamt 25 Arbeitsplätze sowie Computerpools stehen den 

Studierenden im Labor für CAE und im Labor für FLT zur Verfügung. An diesen Arbeitsplätzen 

können die Studierenden frei auf die für den Studiengang relevante Hard- und Software zugreifen. 

Weitere Arbeitsplätze und Computerpools im Rechenzentrum können die Studierende ebenfalls 

nutzen. Die Universitätsbibliothek bietet mit einem umfangreichen Angebot an Büchern und Zeit-

schriften, Datenbanken und Online-Publikationen weitere Möglichkeiten zum Lernen.  

Aus dem Selbstbericht geht weiterhin hervor, dass für die neu geschaffenen Stellen zukünftig 

Laborflächen im neuen Technologiepark-Gebäude der TH Rosenheim vorgesehen sind. Mit Ab-

brucharbeiten wurde bereits Platz für dieses neue Gebäude geschaffen. Bis zum Bezug des 

Technologieparks sollen Interimslösungen Abhilfe leisten: das Bodenmechanikpraktikum soll bei-

spielsweise in der Bauteilprüfhalle durchgeführt werden. Die erforderlichen Gerätschaften wie die 

Rammsonde werden von einer mit der Hochschule kooperierenden Geotechnikfirma zur Verfü-

gung gestellt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Finanzierung für den Studiengang ist aus Sicht der Gutachtergruppe gesichert, sowohl für die 

Ausstattung als für das wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Personal. Pandemiebedingt 

muss das Audit virtuell durchgeführt werden, sodass eine reguläre Vor-Ort-Begehung nicht statt-

finden kann. Dennoch kann die Gutachtergruppe sich anhand von Foto- und Videomaterial sowie 

der Gespräche von einer angemessenen finanziellen und sächlichen Ausstattung der Universität 

überzeugen. Die Gutachtergruppe hält fest, dass die Ausstattung der Räumlichkeiten und der 

Labore dem Standard entspricht und eine angemessene Durchführung des Studiengangs ermög-

licht. Die Studierenden bestätigen, dass die Räumlichkeiten umfangreich ausgestattet sind, ge-

nügend Platz bieten und ausreichend zugänglich sind. Auch der Zugang zu studiengangrelevan-

ten Softwareprogrammen ist gewährleistet. Die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der Lehrenden 

loben die Studierenden zusätzlich. 
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Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Als häufigste Prüfungsform werden in dem zu akkreditierenden Studiengang schriftliche Prüfun-

gen eingesetzt. Auch Prüfungsstudienarbeiten sind vertreten. Prüfungsstudienarbeiten sind Prü-

fungen mit überwiegend schriftlichem, zeichnerischem, gestalterischem oder sonstigem komple-

xen Inhalt und offenem Lösungsweg zum Nachweis kreativer Fähigkeiten, die sich wegen der 

umfassenden Aufgabenstellung und der Art der Ausführung in der Regel über einen längeren 

Zeitraum erstrecken. Bei praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen kommen ein Praxisbericht so-

wie ein Seminarvortrag zum Einsatz. Bei einzelnen Prüfungen wird für die Zulassung das erfolg-

reiche Absolvieren eines Praktikums vorausgesetzt. Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen 

Prüfungen obliegt den jeweiligen Lehrenden. Da pandemiebedingt keine Prüfungen in Präsenz 

abgehalten werden können, hat die TH Rosenheim ihre Prüfungsformen angepasst und dies ent-

sprechend in der Allgemeinen Studien-und Prüfungsordnung vermerkt. Die Prüfungen finden da-

her zurzeit lediglich online statt. 

Die jeweilige Prüfungsform sowie die geforderten Vorleistungen werden in den Modulbeschrei-

bungen angegeben und zusätzlich in der jeweiligen ersten Lehrveranstaltung mit der sogenann-

ten „Ankündigung der Leistungsnachweise“ veröffentlicht. Diese Listen können von den Studie-

renden im Intranet eingesehen werden. Somit sind diese für die Studierenden transparent.  

Das Ziel aller Prüfungen ist den Studierenden die Gelegenheit zu bieten, unter Beweis zu stellen, 

dass sie die Kompetenzen erworben haben, die sie nach dem Absolvieren des jeweiligen Moduls 

besitzen sollen. Dies geht aus den Qualifikationszielen der einzelnen Module hervor. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe stellt fest, dass die vorgesehenen Prüfungsformen zu den einzelnen Modu-

len eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lernergebnisse ermöglichen. Da jedoch 

überwiegend schriftliche Prüfungen eingesetzt werden, empfiehlt die Gutachtergruppe eine grö-

ßere Vielfalt an kompetenzorientierten Prüfungsformen anzubieten. Hierzu zählen beispielsweise 

mündliche Prüfungen. 

Die Gutachtergruppe verschafft sich anhand einiger Beispiele aus verwandten Studiengängen 

einen Eindruck über die Qualität und Kompetenzorientierung schriftlicher Klausuren und Ab-

schlussarbeiten und kommt zu dem Ergebnis, dass die abgeprüften Inhalte dem jeweiligen ange-

strebten Leistungsniveau entsprechen.  

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme: 
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Die Gutachtergruppe schätzt, dass die TH Rosenheim die Empfehlung aufgegriffen hat und er-

kennt, dass neben Prüfungsstudienarbeiten und elektronischen Prüfungen vor allem schriftliche 

Prüfungen eingesetzt werden. Die TH Rosenheim weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 

die Empfehlung auch mündliche Prüfungen anzubieten aus Kapazitätsgründen in den großen 

Modulen in der Prüfungszeit nicht umsetzbar ist. Die Hochschule plant jedoch das Wahlpflicht-

programm nach dem ersten Kohortendurchlauf auszubauen und an dieser Stelle mündliche Prü-

fungen einzusetzen. Dies ist möglich, da die Teilnehmerzahl in diesen Modulen wesentlich gerin-

ger ist. Da die Überarbeitung bisher jedoch nicht erfolgt ist, schlägt die Gutachtergruppe die Emp-

fehlung weiterhin vor. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 

Es wird empfohlen, eine größere Vielfalt an kompetenzorientierten Prüfungsformen anzubieten. 

  

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb 

In ihrem Selbstbericht gibt die Hochschule an, dass die Studierbarkeit in Regelstudienzeit in dem 

zu akkreditierenden Studiengang gegeben ist. Um dies zu gewährleisten, erstellt die Fakultät ei-

nen Studienplan, aus dem sich der Ablauf des Studiums im Einzelnen ergibt. Er enthält Informa-

tionen zum Studienverlauf, zu den Modulen, Prüfungen, Praktika sowie zur Bachelorarbeit. Er 

wird vom Fakultätsrat beschlossen und hochschulöffentlich bekannt gemacht. Zusätzlich wird in 

den Modulbeschreibungen verbindlich festgelegt, in welchem Rhythmus das jeweilige Modul an-

geboten wird, so dass der Studienbetrieb individuell vorausschauend planbar ist. 

Prüfungsdichte und –organisation 

Alle Module des Studiengangs mit Ausnahme des Moduls „Hochbaukonstruktionen II“ schließen 

mit nur einer Prüfung ab. Die Prüfungen finden im offiziellen, dreiwöchigen Prüfungszeitraum der 

TH Rosenheim, in der Regel in unmittelbarem Anschluss an die jeweilige Vorlesungszeit, statt. 

Die Prüfungen werden so terminiert, dass nicht mehrere an einem Tag stattfinden. Zusätzlich 

können die Studierenden die einzelnen Prüfungstermine drei Wochen vor dem Prüfungszeitraum 

auf der Homepage im Prüfungsterminplan einsehen. Laut Selbstbericht soll bei der zeitlichen 

Aufteilung der Prüfungen darauf geachtet werden, dass die Studierenden genügend Zeit haben, 

sich ausreichend darauf vorzubereiten. Bei Fragen haben die Studierenden darüber hinaus die 

Möglichkeit auf das auf der Website der TH Rosenheim veröffentlichte „FAQ - Prüfungen" zurück-
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zugreifen. Dort finden sie Antworten auf häufige Fragen zu Themen wie Prüfungszeitraum Fris-

ten, Anmeldung zu Prüfungen, Prüfungszulassungen, Prüfungsunfähigkeit und Prüfungsabbruch, 

Prüfungsorgane und Zuständigkeiten. 

Eine Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Wiederholungsprüfungen finden in jedem Semes-

ter statt. Die Wiederholungsprüfungen werden entweder in der Vorlesungszeit oder in der vorle-

sungsfreien Zeit des auf die betreffende Veranstaltung folgenden Semesters abgehalten. 

Die Anmeldung zu den Prüfungen erfolgt über ein zentrales Onlinesystem (OSC). Innerhalb des 

Prüfungsanmeldezeitraums, der aus dem Terminplan des jeweiligen Semesters hervorgeht, kön-

nen die Studierenden die für sie entsprechend ihrem Studienplan in Betracht kommenden Prü-

fungen auswählen, zu denen sie sich dann online verbindlich anmelden. 

Arbeitsaufwand 

Der Studiengang ist mit einem Kreditpunktesystem ausgestattet, das auf dem studentischen Ar-

beitsaufwand beruht und die Vergabe von ECTS-Punkten vorsieht. In § 5 der Allgemeinen Stu-

dien- und Prüfungsordnung ist festgelegt, dass ein ECTS-Punkt einem Arbeitsaufwand von 30 

Stunden entspricht. Für jedes Modul sind ECTS-Punkte sowie die Bedingungen für deren Erwerb 

festgelegt. In dem Bachelorstudiengang sind pro Semester maximal 30 ECTS-Punkte vorgese-

hen. 

Studienstatistiken 

Beim Studiengang Bauingenieurwesen zeigt sich eine relativ hohe Abbrecherquote in den ersten 

beiden Semestern. Der Studiengang ist im Wintersemester 2019/2020 zum ersten Mal gestartet. 

Im Sommersemester 2020 haben 32 von 81, also fast 40% der Studienanfänger das Studium 

abgebrochen. Laut Lehrbericht sind diese Studienabbrüche vor den großen Prüfungen des 

Grundstudiums zu verzeichnen und sind somit nicht auf endgültig nicht bestandene Prüfungen 

zurückzuführen, weil die Prüfungen drei Mal geschrieben werden dürfen. Die TH Rosenheim be-

tont in ihrem Lehrbericht, dass die Studienberatung allen Bewerbern vermittelt, dass ein Studium 

im Studiengang Bauingenieurwesen ohne grundlegende Kenntnis der Schulmathematik und 

Schulphysik nicht möglich ist und Mathematik, Chemie und Physik wesentliche Studieninhalte 

sind. Zudem spielen die besonderen Bedingungen des Sommersemesters 2020 eine entschei-

dende Rolle. Aufgrund der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 wurde für das Sommersemester 

2020 zunächst der Semesterbeginn verschoben. Anschließend wurde auf ein „Online-Semester“ 

umgestellt. Die TH Rosenheim ist der Ansicht, dass diese Umstände einige Studienanfänger vom 

Studium abgebracht haben könnte.  

Die Absolventenquote des Studiengangs kann erst ermittelt werden, sobald die erste Kohorte den 

Studiengang absolviert hat. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 
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Planbarer und verlässlicher Studienbetrieb 

Die Gutachtergruppe sieht die Planungssicherheit für die Studierenden als gegeben an. Ebenso 

ist aus ihrer Sicht die Überschneidungsfreiheit in den Modulen sichergestellt.  

Des Weiteren kann die Gutachtergruppe sich davon überzeugen, dass ein verlässlicher Studien-

betrieb auch während der Covid19-Pademie gewährleistet ist. Die TH Rosenheim hat zu Beginn 

der Pandemie auf digitale Lehre über die Distributionsplattform „Learning Campus“ umgestellt. 

Alle nötigen Unterlagen werden den Studierenden auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Zu-

dem berichtet die Hochschulleitung von einem Förderantrag in Höhe von über 3 Millionen Euro 

für das Projekt „Hybride, innovative und greifbare Hochschullehre in Rosenheimer Qualität 

(HigHRoQ)“ zur Stärkung der Hochschullehre, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, das 

von der Stiftung „Innovation in der Hochschullehre“ bewilligt worden ist. Die TH Rosenheim hatte 

hierfür ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet, welches den digitalen Transformationsprozess 

in der Hochschullehre systematisch ausbauen und nachhaltig gestalten soll.  

Prüfungsdichte und –organisation 

Da pro Semester in der Regel fünf oder höchstens sechs Module im Umfang von 5 oder 6 ECTS 

zu belegen sind, müssen die Studierenden aufgrund der hinterlegten Prüfungsformen zumeist 

sechs Prüfungen pro Semester absolvieren. Dies erscheint aus Sicht der Gutachter angemessen. 

Zudem können sie sich in dem Gespräch mit den Studierenden davon überzeugen, dass sicher-

gestellt wird, dass sich keine Überschneidungen bilden und sowohl die Studienleistung als auch 

die Prüfungsform zu Beginn der ersten Veranstaltung kommuniziert werden. Die Studierenden 

sind grundsätzlich mit der Modulstruktur wie auch der Prüfungsbelastung und -organisation zu-

frieden.  

Arbeitsaufwand 

Der vorgesehene Arbeitsaufwand für die einzelnen Module sowie für die Semester erscheint den 

Gutachtern angesichts der jeweiligen Modulziele und Inhalte grundsätzlich realistisch, was auch 

von den Studierenden bestätigt wird. 

Studienstatistiken 

Angesichts der Studienstatistiken diskutiert die Gutachtergruppe intensiv mögliche Ursachen für 

die relativ hohe Abbruchquote (40%) in dem Studiengang. Auf der Grundlage der Gespräche mit 

den Studierenden und den Programmverantwortlichen identifizieren sie verschiedene Ursachen. 

Zum einen hat der Ausbruch der Corona19-Pandemie kurz nach Start des Studiengangs dazu 

geführt, dass die meisten Studierenden ihre ersten Semester nicht in Präsenz erleben durften 

und womöglich einen falschen Eindruck von dem Studiengang bekommen haben. Zum anderen 

ist es bekannt, dass viele Studieninteressierte sich in diesen nicht zulassungsbeschränkten Ba-
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chelorstudiengang immatrikulieren, um nach den ersten Semestern in das ursprüngliche Wunsch-

fach zu wechseln. Zahlreiche Studierende, die hochschulintern das Studienfach wechseln, wer-

den auch als Studienabbrecher erfasst. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wurden jeweils 

im ersten und zweiten Semester Pflichtklausuren in den Grundlagenfächern „Grundlagen der 

Bauphysik 1 und 2“, „Mathematik 1 und 2“ sowie „Technische Mechanik 1 und 2“ eingeführt. Auch 

die vor dem dritten Semester zu absolvierenden 45 ECTS-Punkte sollen einen Abbruch vor allem 

in höheren Semestern vermeiden. Zudem hat die Studiengangsleitung Tutorien eingeführt, die 

den Studierenden Hilfestellung bei der Bewältigung der Grundlagenmodule geben soll. Die Gut-

achtergruppe hält dies für sinnvoll und gibt sich mit den Begründungen zufrieden. Vorkurse, die 

den Studieninteressierten ermöglichen in bestimmte Kurse hineinzuschnuppern sollen ebenfalls 

dazu beitragen, die Wahl für das richtige Studienfach zu erleichtern. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Für die duale Variante des Studiengangs folgt die TH Rosenheim den obligatorischen Vorgaben 

der „Hochschule dual“ in Bayern.  

Die duale Studienvariante entspricht inhaltlich, organisatorisch und zeitlich dem Verlauf des re-

gulären Studiums. Allerdings sind die Praxisphasen deutlich länger, sodass sich eine intensivere 

Verzahnung von Theorie und Praxis ergeben soll. Die Hochschule unterstützt Studierende, die 

die duale Form ihres Studiums wählen.  

Die landesweite Regelung sieht vor, dass alle Studiengänge in Bayern an Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften auch dual studiert werden können, d.h. das eine zu dem Studium paral-

lele Ausbildung oder Berufstätigkeit ermöglicht wird, allerdings ohne direkten Austausch zwischen 

den Lernorten und einem nur sehr eingeschränkten Kontakt zwischen den Hochschulen und den 

Unternehmen. Die Initiative zu einem dualen Studienangebot geht somit nicht von Hochschulen 

aus und sie haben keinen direkten Einfluss auf die einschlägigen Regelungen.  

Bei Bachelorstudiengängen können die Studierenden zwischen dem Verbundstudium und dem 

Studium mit vertiefter Praxis wähle. Hierbei absolvieren Dualstudierende während ihrer vorle-

sungsfreien Zeit Praxisphasen in kooperierenden Unternehmen und sammeln so wesentlich mehr 

Praxiserfahrung als das Praxissemester im regulären Studium vermitteln kann. Im ausbildungs-

integrierten „Verbundstudium“ erfolgt parallel zum Studium eine Berufsausbildung mit Gesellen-

brief im Unternehmen.  
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In den Phasen der akademischen Ausbildung während der Semester oder bei den Prüfungen gibt 

es keine Unterschiede zwischen Dualstudierenden und regulär Studierenden, so dass die Stu-

dien- und Prüfungsordnungen und alle anderen relevanten Satzungen keine gesonderten Rege-

lungen für das duale Studium enthalten.  

Da die entsprechenden rechtlichen Regelungen landesweit für alle bayerischen Hochschulen ein-

heitlich durch die Landesregierung festgelegt sind, sind seitens der Hochschulen keine besonde-

ren Regelungen mit den Unternehmen notwendig. Dies betrifft auch z.B. die Freistellung der Stu-

dierenden durch die Betriebe, um an Prüfungen teilzunehmen. Einzige Ausnahme ist die Immat-

rikulationssatzung, welche es gestattet, die Ausbildungszeiten für einen anerkannten Ausbil-

dungsberuf im Verbundstudium als Urlaubssemester zu beantragen und somit nicht als Fachse-

mester zu zählen. Das Abschlusszeugnis von dual Studierenden enthält den ebenfalls landesweit 

einheitlichen Zusatz: „Der Studiengang wurde im dualen Modell als Studium mit vertiefter Praxis 

absolviert.“ 

Dual-Studierende vereinbaren mit dem gewählten Unternehmen einen Bildungsvertrag, der die 

praktischen Inhalte, die Zeiträume der betrieblichen Ausbildungs- und Praxisphasen regelt und 

festlegt, ob die Abschlussarbeit im Unternehmen angefertigt werden soll. Die Hochschule prüft 

die Vereinbarungen und muss diesen vor Vertragsbeginn zustimmen. Ansprechpartner für alle 

inhaltlichen und fachlichen Fragen ist der Praxisbeauftragte des Studiengangs, der den geschlos-

senen Vertrag ebenfalls prüft und mit seiner Mitzeichnung bestätigt. Die Zustimmung der Praxis-

beauftragten in fachlicher Hinsicht ist für den Abschluss des Bildungsvertrags zwingend erforder-

lich. Die Praxisbeauftragten können ihre fachliche Zustimmung von der Vorlage eines Ausbil-

dungsplans des kooperierenden Unternehmens abhängig machen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe begrüßt die Möglichkeit durch die duale Studienvariante frühzeitig wertvolle 

Praxiserfahrung im Studium zu sammeln. Allerdings würden sie eine bessere vertragliche, fach-

lich-inhaltliche und organisatorische Abstimmung zwischen den zwei Lernstandorten (Hoch-

schule und Unternehmen) favorisieren, da es keine Kooperationsverträge und keine Abstimmung 

der Studiengangsinhalte zwischen Hochschule und den verschiedenen Praxispartnern gibt. Die 

Gutachtergruppe kommt zu dem Schluss, dass die duale Studienvariante die geltenden Akkredi-

tierungsregeln zur Erfüllung dieses Kriteriums derzeit nicht erfüllen (siehe Begründung Muster-

rechtsverordnung S.21 f.), weil die Hochschule zu wenig Informationsmaterial über diese Stu-

dienvarianten vorlegt. Da die duale Studienvariante im Selbstbericht der TH Rosenheim als dual 

beworben werden, werden die gültigen Akkreditierungsregeln der Musterrechtsverordnung auch 

für diese duale Studienvariante angewendet. Aus Sicht der Gutachtergruppe muss die Hoch-

schule nachweisen, dass in der dualen Variante des Studiengangs eine systematische, organi-
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satorische, vertragliche und inhaltliche Verzahnung der Lernorte Betrieb und Hochschule stattfin-

det. Im Rahmen der hochschulseitigen Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung muss insbeson-

dere auch die inhaltliche Verzahnung in einer hinreichenden Verbindlichkeit (beispielsweise über 

Kooperationsverträge) von den Partnerunternehmen eingefordert werden. Andernfalls ist von der 

Verwendung des Profilmerkmals „dual“ auch und vor allem in der Außendarstellung abzusehen. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme: 

Die Gutachtergruppe schätzt, dass die TH Rosenheim Stellung zu dieser Auflage bezogen hat 

und bereits eine Überarbeitung vorgenommen hat. Die Hochschule weist darauf hin, dass die 

Hochschulausbildung für die dual Studierenden ausdrücklich dem Standardstudium entspricht. 

Die Forderung einer systematischen, organisatorischen, vertraglichen und inhaltlichen Verzah-

nung der Lernorte Betrieb und Hochschule würde eine Anpassung der Prüfungsordnungen an 

der Hochschule erfordern. Da in der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Bauin-

genieurwesen sowie in der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule keine speziellen Re-

gelungen für das Duale Studium festgehalten sind und die Zustimmung des Wissenschaftsminis-

teriums zur Einführung des Studiengangs Bauingenieurwesen an der TH Rosenheim an die Be-

dingung geknüpft ist, dass der Studiengang bis zum Wintersemester 2022/2023 akkreditiert sein 

muss, hat sich die Hochschule dazu entschieden, das Profilmerkmal „Duales Studium“ aus allen 

Außendarstellungen zu entfernen. Der Studiengangsflyer sowie die Website der TH Rosenheim 

führen das Profilmerkmal „dual“ nicht mehr auf. Damit sieht die Gutachtergruppe die Auflage für 

erfüllt an. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 BayStudAkkV) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 BayStu-

dAkkV) 

Sachstand 

Die Hochschule legt im Selbstbericht dar, dass die Module des Studiengangs regelmäßig über-

prüft und um aktuelle Inhalte oder Lehrmethoden ergänzt werden. Hierzu finden jährliche Treffen 

des Studiengangsbeirats statt. Zu diesem Zweck lädt die TH Rosenheim Praxisvertreter ein, mit 

denen sie studiengangspezifische Themen bespricht. Des Weiteren organisiert die TH Rosen-

heim regelmäßig eine Industriekontaktmesse. Die einzelnen Unternehmen informieren die Stu-

dierenden über ihre Tätigkeiten und besprechen die Ereignisse des Tages anschließend in einer 

Sitzung mit der Hochschulleitung. Auch die Mitgliedschaft der Hochschule im Fachbereichstag 

trägt zur Aktualität des Studiengangs bei.  



Anhang 

Seite 29 | 34 

Zudem pflegen die Professorinnen und Professoren enge Kontakte mit der Praxis und nutzen 

diese auch, um Nebentätigkeiten nachzugehen, die von der Hochschule ausdrücklich gefördert 

werden. Die Lehrenden werden weiterhin von der Hochschulleitung dazu ermutigt, in regelmäßi-

gen Abständen ein Forschungssemester zu beantragen und ihre Erkenntnisse anschließend in 

die Lehre miteinfließen zu lassen. Die Verzahnung von Forschung und Lehre zeigt sich beispiels-

weise in den Abschlussarbeiten: die Lehrenden nutzen ihre Forschungsarbeit, um daraus The-

men für die Abschlussarbeiten ihrer Studierenden zu generieren.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppegruppe diskutiert, inwiefern aktuelle, studiengangrelevante Themen wie 

Energieeffizienz und nachhaltige Baustoffe Eingang in das Curriculum finden. Die Programmver-

antwortlichen erklären, dass diese Themen in den Modulen „Holzwerkstoffkunde“, „Holzbaukon-

struktion und Brandschutz“, „Grundlagen der Bauphysik 1 und 2“, „Konstruktive Bauphysik“, „Ver-

kehrs- und Raumplanung“ und „Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft“ behandelt werden. Auch 

Forschungsprojekte integrieren die Lehrenden in die Veranstaltungen. Die Studierenden bestäti-

gen dies. 

Die Gutachtergruppe kann sich somit während der Online-Begehung über die Aktualität der For-

schung und Lehre im vorliegenden Studiengang überzeugen und betrachtet die fachlichen und 

wissenschaftlichen Anforderungen als angemessen. Sie stellt fest, dass die Forschung an der TH 

Rosenheim verankert ist und die Hochschule und die Fakultät in eine Reihe von Forschungspro-

jekten involviert sind. Dadurch ist die Fakultät sowohl intern als auch hochschulweit gut vernetzt. 

Aufgrund der regelmäßigen Rücksprache mit den Studierenden sowie ihrer eigenen Einschät-

zung setzen die Lehrenden sich jedes Semester erneut mit der fachlichen und didaktisch-metho-

dischen Ausrichtung des Studiengangs auseinander. Potenzielle Weiterentwicklungen erfolgen 

durch die zuständigen Gremien, in die die Erkenntnisse der einzelnen Lehrenden sowie die Er-

fahrungen der Studierenden einfließen. Somit können aktuelle Themen schnell in die Curricula 

implementiert werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 BayStudAkkV) 

Nicht einschlägig. 

 

Studienerfolg (§ 14 BayStudAkkV) 

Sachstand 
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Durch die zentral angesiedelte Abteilung Studium und Lehre werden an der TH Rosenheim re-

gelmäßig zentrale Maßnahmen und Befragungen durchgeführt. Diese sind in der Satzung zu den 

Grundsätzen für die Evaluation an der Technischen Hochschule Rosenheim (Evaluationsord-

nung) beschrieben.  

Bei der zentralen studentischen Lehrveranstaltungsevaluation werden die Lehrveranstaltungen 

des Studiengangs in einem Zyklus von zwei Jahren und jeweils nach zweidrittel eines Semesters 

evaluiert. Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation werden der oder dem für den Evalu-

ationsprozess verantwortlichen Studiendekanin oder Studiendekan zur Verfügung gestellt, um 

studiengangsspezifische Probleme der Lehre sowie individuelle Schwierigkeiten einzelner Leh-

render auf Dekanatsebene identifizieren zu können. Die zeitnahe Rückkoppelung der Ergebnisse 

an die Studierenden soll durch die Lehrenden binnen zwei Wochen in der entsprechenden Lehr-

veranstaltung sichergestellt werden, welche aufgefordert sind, dem Dekanat die erfolgte Bespre-

chung der Evaluationsergebnisse in der jeweiligen Lehrveranstaltung schriftlich zu bestätigen. 

Zusätzlich führt die TH Rosenheim Semesterevaluationen durch, die die Umsetzung des Studi-

enplans überprüfen sollen. Auch Studiengangsevaluationen, die der rückschauenden Bewertung 

des Studiengangs dienen, können durchgeführt werden. Auch tragen der Stammtisch und der 

„Jour fix“ zur Sicherung der Qualität des Studiengangs bei. Während der Stammtisch zwei Mal 

pro Semester stattfindet und dem Studiendekan oder der Studiendekanin die Wünsche und Be-

lange der Studierenden mitteilt, die oder der diese im Folgenden nach Möglichkeit umsetzt, be-

sprechen die Professorinnen und Professoren des Studiengangs im „Jour fix“ regelmäßig aktuelle 

Belange. 

Ergänzend zur Lehrveranstaltungsevaluation erstellt jeder Fachbereich einen Lehrbericht, in dem 

die gegenwärtige Situation von Lehre und Studium beschrieben und Maßnahmen zur Qualitäts-

verbesserung aufgezeigt werden. Neben den Themen Rahmenbedingungen für Lehre und Stu-

dium, Ist-Analyse zum Studienangebot und zu den Studierenden, Evaluierung der Lehre, sonstige 

Aktivitäten und Stellungnahme der Studentenvertreter soll der Lehrbericht weiterhin summarische 

Auswertungen der internen Evaluationen enthalten sowie weitere Erfahrungsberichte und Ergeb-

nisse anderer Evaluationsinstrumente mit einbeziehen. Die Einführung von Absolventenbefra-

gungen ist laut Aussage der TH Rosenheim geplant. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter stellen fest, dass die Hochschule ein institutionalisiertes Lehrevaluationssystem 

etabliert hat, dessen Ergebnisse regelmäßig in die Weiterentwicklung der Studiengänge einflie-

ßen. Die Studierenden bestätigen die durchgängige Rückmeldung der Evaluationsergebnisse 

durch die Lehrenden.  
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Die Gutachter begrüßen zudem, dass neben den standardisierten quantitativen Befragungen in 

den Sprechstunden auch Einzelgespräche mit den Studierenden geführt werden und regelmäßig 

ein Stammtisch mit Studierenden und Lehrenden organisiert wird, um detaillierte Rückmeldungen 

über einzelne Module, aber auch über die Struktur der Studiengänge insgesamt zu erhalten. Wie 

die Studierenden bestätigen, wird ihre Kritik ernst genommen und in der Weiterentwicklung der 

Studiengänge berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 BayStudAkkV) 

Sachstand 

Die TH Rosenheim fördert die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an der Wis-

senschaft sowie familienfreundliche Rahmenbedingungen für Berufstätige und Studierende. Die 

Hochschule hat aus diesem Grund entsprechende Stellen geschaffen.  

Die Hochschulfrauenbeauftragten bieten Angebote zur Förderung der Gleichstellung. Hierzu ge-

hören die Vertretung der Interessen von Frauen in allen Hochschulgremien, die Beratung der 

Hochschulleitung zur Förderung der Gleichstellung, das Angebot von Veranstaltungen wie der 

Girl‘s/Boy‘s Day, der internationale Frauentag, Angebote bei Diskriminierung und Gewalt gegen 

Frauen sowie Mentorings für Studentinnen, Doktorandinnen und Professorinnen. In den Eltern-

sprechstunden präsentieren die Hochschulfrauenbeauftragten zudem die technischen Studien-

gänge der Fakultät zur Gewinnung von Studentinnen. In diesem Rahmen werden Studentinnen 

über berufliche Perspektiven und besondere Förderungsmöglichkeiten informiert. Letztlich ver-

treten die Hochschulfrauenbeauftragten die Fakultät bei der Veranstaltung „Professorin werden“, 

die sowohl an der TH Rosenheim als auch bayernweit stattfindet, um den Frauenanteil bei Lehr-

beauftragen und Professuren zu erhöhen. Zu diesem Zweck hat die TH Rosenheim ein Gleich-

stellungskonzept erstellt und zusätzlich eine Zielvereinbarung in Zusammenarbeit mit dem 

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgearbeitet und veröffentlicht. Diese 

enthält konkrete Zielvorgaben für die Erhöhung der Anzahl weiblicher Lehrender und die Vertre-

tung von Frauen in Gremien. Zahlreiche Neuberufungen von Professorinnen tragen diesem Ziel 

Rechnung.  

Das Familienbüro unterstützt und betreut Studierende und Beschäftigte mit Kind. Das Angebot 

umfasst Informationen zu den Themen Finanzierung und Fördermöglichkeiten, Studium mit Kind, 

Beratungsangebote, Kinderbetreuung und familienfreundliche Infrastruktur. 

Der Behindertenbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle für Studierende mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung. Er unterstützt sie dabei, das Studium erfolgreich gestalten und abschlie-
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ßen zu können, berät die Hochschulgremien und Fakultäten und stellt sicher, dass geplante Ge-

bäude und Studiengänge so konzipiert sind, dass diese auch von Studierenden mit Behinderun-

gen und chronischen Erkrankungen genutzt werden können. Um deren Bedürfnisse zu berück-

sichtigen und die Chancengleichheit zu gewährleisten, ist ein Nachteilsausgleich in § 5 der Rah-

menprüfungsordnung für die Fachhochschulen definiert. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter stellen fest, dass die Maßnahmen der Hochschule zur Förderung der Geschlech-

tergerechtigkeit und Chancengleichheit umgesetzt werden und zu den gewünschten Ergebnissen 

führen. Sie schlägt der TH Rosenheim zusätzlich vor über die Einführung einer Teilzeitvariante 

nachzudenken, um auch Studierenden in besonderen Lebenslagen die Möglichkeit zu geben das 

kompakte Curriculum zu studieren und so den Diversity-Gedanken wiederaufzugreifen.# 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme: 

Die TH Rosenheim teilt in ihrer Stellungnahme mit, dass es an der TH Rosenheim bereits die 

Möglichkeit gibt, verschiedene Masterstudiengänge in Teilzeit zu belegen. Aus Sicht der Hoch-

schule macht dies bei Masterstudiengängen Sinn, da hier die Studierenden mit den Erfahrungen 

aus dem Bachelorstudium sehr gut in der Lage sind, das Masterstudium selbst zu organisieren. 

Weiterhin betont die Hochschule, dass das Studieren im Semestergruppenverbund beim Ba-

chelorstudium, vor allem mit Hinblick auf die soziale Entwicklung der Studierenden, von enormer 

Bedeutung ist. Sind Studierende aus persönlichen Gründen am Studienfortkommen behindert 

(Elternschaft während des Studiums, Behinderung, chronische Erkrankung), besteht schon jetzt 

die Möglichkeit nach Antrag bei der Prüfungskommission Fristen der Prüfungsordnungen zu ver-

längern oder auch Urlaubssemester zu genehmigen. Die TH Rosenheim möchte auf diesem 

Wege ein individuelles Eingehen auf jede Lebenssituation gewährleisten. Mit diesem Hintergrund 

sieht die Hochschule daher derzeit keine Notwendigkeit, eine Teilzeitvariante des Bachelorstudi-

ums einzuführen. Die Gutachtergruppe nimmt die Begründungen zur Kenntnis und sieht keinen 

weiteren Handlungsbedarf. 

 
Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 BayStudAkkV) 

Nicht einschlägig. 

 

Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 BayStudAkkV) 

Nicht einschlägig. 
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Hochschulische Kooperationen (§ 20 BayStudAkkV) 

Nicht einschlägig. 

 

Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 BayStu-

dAkkV) 

Nicht einschlägig.  



Anhang 

Seite 34 | 34 

3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Angesichts der Einschränkungen wegen des COVID-19 Virus wurden die Auditgespräche web-

basiert durchgeführt. 

Unter Berücksichtigung des Audits und der Stellungnahme der Hochschule geben die Gutachter 

folgende Beschlussempfehlung an den Akkreditierungsrat: 

Die Gutachter empfehlen eine Akkreditierung ohne Auflagen. 

Empfehlungen 

E 1. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, den Nachhaltigkeits-

gedanken in den Modulbezeichnungen hervorzuheben. 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, das Angebot an Wahl-

pflichtmodulen langfristig auszubauen. 

E 3. (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, eine größere Vielfalt an kompetenzorien-

tierten Prüfungsformen anzubieten. 

Nach der Gutachterbewertung im Anschluss an die Online-Begehung und der Stellungnahme der 

Universität haben der zuständige Fachausschuss und die Akkreditierungskommission für Studi-

engänge das Verfahren behandelt: 

 

Fachausschuss 03 – Bauingenieurwesen, Geodäsie und Architektur 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und folgt den Gutachterbewertungen ohne Ände-

rungen. 

Akkreditierungskommission für Studiengänge 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren am 07.12.2021 und 

schließt sich den Bewertungen der Gutachter und des Fachausschusses ohne Änderungen an. 

 

Empfehlungen 

E 1. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, den Nachhaltigkeits-

gedanken in den Modulbezeichnungen hervorzuheben. 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, das Angebot an Wahl-

pflichtmodulen langfristig auszubauen. 

E 3. (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) Es wird empfohlen, eine größere Vielfalt an kompetenzorien-

tierten Prüfungsformen anzubieten. 
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3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Verordnung zur Regelung der Studienakkreditierung nach dem Studienakkreditierungsstaatsver-

trag (Bayerische Studienakkreditierungsverordnung - BayStudAkkV) 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrer 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Löring, Hochschule Bochum 

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Neuhof, Fachhochschule Erfurt 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Rüdiger Lexau, Ingenieurkammer/Ingenieurakademie Hessen 

c) Studierende  

Maike Laurenz,  Hochschule Bochum
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen wird erstmalig akkreditiert. Daten für die folgenden 

Tabellen liegen noch nicht vor. 

 

4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 17.03.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 10.06.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 07.07.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Qualitätsmanagementbeauf-
tragte, Programmverantwortliche, Lehrende, 
Studierende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Labore 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o-

der Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

 


